
Stadt Plauen 

Der Oberbürgermeister 
Drucksachen Nr.: 610/2012 

 
Datum: 23.10.2012 

 

 

Verwaltungsvorlage 

 
Geschäftsbereich II 

Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung 

 

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat Termin Tagesord- 

nungsart 

TOP Abstimmungsergebnis 

Ja         Nein       Enth. 
Bürgermeisterberatung 29.10.2012 nicht öffentlich   

Finanzausschuss 08.11.2012 öffentlich   

Stadtrat 20.11.2012 öffentlich   

 

 

 
Inhalt Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel für Straßenbeleuchtung 

 

 

 
Grundlage:  

 

 

 

 

Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008, zuletzt geändert am 03.05.2010 

Beraten und 

abgestimmt: 

 

 

 

Finanzverwaltung 

Beschlüsse die 

aufzuheben bzw. 

zu ändern sind: 

 

 

keine 

Verantwortlich für 

Durchführung: 

 

 

 

Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel in Höhe von 

95.500,00 EUR in der Haushaltsstelle 6700.5410.10 - Energie Straßenbeleuchtung. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sachverhalt: 
In der Haushaltsstelle 6700.5410.10 sind 560.000 EUR für Energie Straßenbeleuchtung im Haushaltsplan 2012 

eingestellt. 

Aus diesen Mitteln wurde Ende März 2012 die Schlussabrechnung für das Jahr 2011 in Höhe von  

144.029,55 EUR beglichen, so dass für die Bezahlung der Rechnungen 2012 noch  415.970,45 EUR zur 

Verfügung stehen. Mitte April 2012 erfolge bereits eine 1. Abschlagszahlung in Höhe von 269.012,00 EUR. 

Der Kommunalrabatt für 2012 wurde in Höhe von 26.465,25 EUR der 1. Abschlagsrechnung gegengerechnet, 

damit stehen gegenwärtig noch 173.423,70 EUR zur Verfügung.  

Von den Stadtwerken-Strom Plauen GmbH wurde mitgeteilt, dass im Oktober 2012 der 2. Abschlag für die 

Straßenbeleuchtung  in Höhe von 268.580,00 EUR zu zahlen sein wird, welcher durch eine erstmals 

vorgenommene aktuelle Zwischenablesung im Sommer 2012 hochgerechnet wurde. 

Um diesen 2. Abschlag begleichen zu können, sind somit noch ca. 95.500 EUR überplanmäßige Ausgaben 

erforderlich, die im Haushaltsjahr 2012 noch bereitgestellt werden müssen.  

Die Schlussabrechnung für 2012 wird wiederum erst im Frühjahr 2013 erfolgen. Dann wird jedoch der 

Restbetrag voraussichtlich nur noch geringfügig ausfallen. 

 

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben soll in Abstimmung mit der Finanzverwaltung aus der 

Haushaltsstelle 9000.2610.00 - Zinsen für Nachzahlung Gewerbesteuer - erfolgen. 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen ⊠ ja    nein 

 
Gesamtkosten 

Maßnahme  

EUR 

jährliche 

Folgekosten 

EUR 

Finanzierung Abstimmung mit 

der Kämmerei 

 

 

 

655.500 

 

 

 

 

 nein 

Eigenanteil 

EUR 

 

655.500 

 

Objektbezogene 

Einnahmen  

     EUR 

 

 

⊠ ist erfolgt 

 

 ist nicht erforderlich,  

da Haushaltsmittel im 

Haushaltsjahr zur 

Verfügung stehen 

 

Veranschlagung 
im VmH im VwH nein ja, mit EUR Haushaltsstelle 

 20 ⊠ 2012  560.000 6700.5410.10 

  

 

 

Beratungsergebnis: 
 
Gremium          Sitzung am   TOP 

Einstimmig 

 

 

 

Mit Stimmen- 

mehrheit 

 

 

Ja Nein Enthaltung Laut Beschluss- 

vorschlag 

 

 

Abweichender Beschluss 

(Ergänzungsblatt) 

 

 

 

_______________ _______________ 

Ralf Oberdorfer Eberwein 
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